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sa Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Societe suisse des ingenieurs et des architectes
Societä svizzera degli ingegneri e degli architetti

Bericht aus dem Central-Comite
Vom 27. bis 29. August 1992 hat das CC
seine Klausurtagung in Morschach
durchgeführt. Es waren zweieinhalb
Tage angestrengter Tätigkeit, die kaum
Raum liessen, sich anderen als
geschäftlichen Themen zu widmen.

Der Vormittag des ersten Tages war
einer generellen wirtschaftspolitischen
Lagebeurteilung gewidmet. Dabei ging
es nicht um die gegenwärtige konjunkturelle

Lage, vielmehr um eine
Aussprache über die sich abzeichnenden
neuen europäischen Rahmenbedingungen.

HJ. Fuhr, dipl. Ing. ETH, lic. oec. publ.,
und P. Rechsteiner, Fürsprecher, beide
Mitarbeiter im SIA-Generalsekretariat
und Spezialisten im Europabereich,
informierten über das EWR-Abkommen,
die Alternative eines Alleingangs und
über Entwicklungen in der EG. Die
beiden Referenten befassten sich auch
mit den Fragen bezüglich der
Konsequenzen der beiden Szenarien - Beitritt

zum EWR/Alleingang - für den
SIA und seine Mitglieder.
Als Ergebnis der folgenden Diskussion
stellte das CC fest, dass unabhängig von
einem EWR-Beitritt wirtschaftspolitische

Fragen, welche die Tätigkeiten der
SIA-Mitglieder in einem hohen Mass
betreffen, in der näheren Zukunft einen
grossen Stellenwert einnehmen werden.

Der SIA als Verein muss sich diesen

Fragen im Interesse seiner Mitgüeder

vermehrt annehmen.

Das CC nimmt in einer grossen Mehrheit

gegenüber dem EWR-Abkommen
eine positive Haltung ein. Dies primär
aus der Überlegung, dass einAlleingang
für die Schweiz keine angemessene
Option sein kann.

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen

beschloss das CC, durch das
Generalsekretariat einen detaillierten
Massnahmenplan erarbeiten zu lassen,
der dem SIA für die nähere Zukunft ein
gezieltes Herangehen an die sich
stellenden, aktuellen Fragen ermöglichen
soll.

Im Sinne eines ersten Schrittes wird am
28. Oktober eine SIA-interne
Informationsveranstaltung für die Sektions-,
Fachgruppen- und Kommissionspräsidenten

durchgeführt. Die Mitgüeder
werden durch eine entsprechende
Publikation im «Schweizer Ingenieur und
Architekt» vom 29. Oktober 1992
informiert. Das Thema wird ebenfaUs ein
Traktandum der Delegiertenversammlung

vom 13. November 1992 sein.

Der Nachmittag des ersten Tages diente

der Durchleuchtung und kritischen
Beurteüung der bestehenden
Honorarsituation in derPlanerbranche und
der Festlegung der künftigen Honorarpolitik

des SIA. Es wurde betont, dass

die Strategien des SIA sich nicht ohne
Beachtung des Marktes festlegen
lassen. Daneben gilt es nach wie vor, die
Bedeutung und die geseUschaftiiche
Stellung der Planerberufe zu stärken.
Bevor Honorarstrukturen und Berech-
nungsmodaütäten neu überdacht werden

können, müssen die bestehenden
Berufs- und Leistungsbüder der Lei-
stungs- und Honorarordnungen den
gewandelten Anforderungen angepasst
und erweitert werden. In diesem Sinne
soU die Überarbeitung der Ordnungen
pragmatisch zuerst für denLeistungsteü
und danach, unmittelbar anschüessend
für den HonorarteU erfolgen. Der
Arbeitstitel des Vorhabens soü dies zum
Ausdruck bringen, der nicht mehr
«LHO 2000», sondern «Leistungsmodell

95» lautet.
Mit den Themenkreisen Fachgruppenpolitik,

Aus- und Weiterbildung war der
Freitagvormittag belegt. Im Rahmen
der Verstärkung der Fachgruppenpoü-
tik und einer gewissen Ausweitung auf
neue Technologiebereiche wurde
beschlossen, eine neue Fachgruppe für
Kommunikationssysteme ins Leben zu
rufen und damit einem ausdrücküchen
Wunsch der Gruppe von Ingenieuren
nachzukommen, die als Kommunikationsingenieure

die Verbindung zum SIA
suchen. Eine neue Fachkommission soü
sich umfassend der Problematik der
Stoffkreisläufe widmen.
Zu Aus- und Weiterblldungsfragen,
insbesondere auch zur Frage, wie die
Anerkennung schweizerischer Ausbü-
dungsgänge für Planer im übrigen
Europa, sei es im Rahmen eines EWR oder
selbst einer EG, erreicht werden kann,
liessen sich die CC-Mitgüeder durch Dr.
R. Natsch, Vizedirektor des BIGA,
orientieren. Die Vereinsleitung beschloss,
gemeinsam mit dem Schweizerischen
Technischen Verband (STV), zuhanden
des BIGA eine positive Stellungnahme
zu den revidierten Vorlagen für die
Einführung einer technischen Berufsmatu-
rität und für die Anerkennung der
Höheren Technischen Lehranstalten
(HTL) abzugeben.
Am Freitagnachmittag befasste sich das
CC mit Fragen der Elektronischen
Datenkommunikation (CIC: Communication

Integrated Construction) und der

Informatisierung der Normen. Der
internationale Datenverbund ist nicht nur
europäisch, sondern weltweit ein
primordiales Thema, das nicht nur baubezogen,

sondern aüe Technologien einsch-
liessend, rasch an Bedeutung gewinnt.
Diese Entwicklungen werden weiterhin
aufmerksam verfolgt, obwohl der SIA
hier nicht eine SchrittmacherroUe spielen

kann oder will. Im Bereich der
Herausgabe der Normen in digitaüsierter
Form wird sich der SIA hingegen voll
engagieren. Er wird als Testlauf die
Norm 160 «Einwirkungen auf Tragwerke»

nach dem in Frankreich erprobten
System des CSTB im Frühjahr 1993 auf
Datenträger herausgeben. Faüs der
Versuch erfolgreich ist und den Bedürfnissen

der Praxis entspricht, soü
anschüessend schrittweise das gesamte
Normenwerk in dieser Form erscheinen.

Angesichts dieser vielfältigen
Interessenbereiche und mögüchen
Betätigungsfeldern ist es für den SIA unum-
gängüch, seine personeUen und finanzieUen

Kapazitäten auf das Notwendige
und Erforderüche hin zu überprüfen.
Das CC hat in diesem Sinn beschlossen,
laufende und künftige Einnahmen und
Kosten einer eingehenden KontroUe zu
unterziehen und gegebenfaüs mit dem
Tätigkeitsfeld des Vereins neu
abzustimmen.

Der Samstagvormittag war der
Auswertung der SteUungnahmen der
Sektionen und Fachgruppen zu den
«Prioritätenfür die 90er Jahre» gewidmet. Es
wurden aufgrund dieser Anregungen
mögüche Massnahmen aufgezeigt, die
in einem «Programm 93» umgesetzt
werden.
Anschüessend wurden die laufenden
Geschäfte behandelt und in deren Rahmen

ein Vernehmlassungstext zur Vorlage

betreffend den Schutz von
Moorlandschaften zuhanden des Bundes
sowie eine poütische SteUungnahme zur
NEAT-Vorlage verabschiedet, die den
SIA-Mitglieder zur Annahme empfohlen

wird. Eine Abstimmungsempfehlung
zur Revision des bäuerlichen

Bodenrechts wül das CC deshalb nicht
abgeben, weü damit zwar eine eigentums-
rechtüch bedeutungsvoüe Weiche
gesteht, aber nicht eine technische Frage
aufgeworfen wird. Es empfiehlt aber
den SIA- Mitglieder, sich zu der bedeu-
tungsvoUen Vorlage eine eigene
Meinung zu büden und an der Abstimmung
teilzunehmen.

Dr. W. Fischer
Leiter der Rechtsabteilung

Generalsekretariat SIA
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Stellungnahme des Central-Comite zur NEAT-
Abstimmung vom 27.9.1992
Das Projekt Alptransit wiü in erster
Linie die bauüche Infrastruktur
bereitstehen, um den die Alpen querenden
Verkehr in Zukunft auf ökologisch
verantwortbare Art bewältigen zu können.
Dies ist zweifeüos eine Hauptlegitimation

des Projektes. In diesem Sinne soll
die Bahn kapazitäts- und qualitätsmäs-
sig üi die Lage versetzt werden, einerseits

eine Verlagerung des Güterverkehrs

von der Strasse auf die Schiene zu
ermögUchen und anderseits das
schweizerische Schienennetz in das im Aufbau
begriffene europäische Hochgeschwindigkeitsnetz

zu integrieren.
Es ist zu begrüssen, dass die Schweiz
bereit ist, das Problem selbst an die Hand
zu nehmen. Sie beweist damit Soüda-
rität im europäischen Rahmen, wahrt
aber gleichzeitig ihre nationalen
Interessen.

So ist das Projekt Alptransit nicht nur
für den internationalen Transitverkehr
von Bedeutung. Es ist ebensosehr eine
auf die Bedürfnisse der Schweiz
zugeschnittene massgeschneiderte Lösung.
Aus dieser Sicht erscheint es durchaus
sinnvoü, den alpenquerenden Verkehr
aufzwei Achsen-Gotthard und Lötschberg

-zu verteüen. Ein über das Projekt
Bahn 2000 hinausgehender Ausbau der
Zulaufstrecken kann so vermieden oder
je nach Bedarf späteren Generationen
überlassen werden. Wesentüch ist auch,
dass dadurch die Belastung der betroffenen

Bergtäler durch den transitieren-
den Güterverkehr tragbarer wird.

Von nationaler Bedeutung ist auch, dass

mit dem Projekt Alptransit das Tessin
und das Wallis ins Konzept Bahn 2000

eingebunden werden können, und dass
das WaUis für den Verzicht auf die
Nationalstrassen durch den Rawü
gleichwertigen Ersatz erhält. Der Zugang der
Ostschweiz nach Süden wkd stark
verbessert.

Im übrigen hat die Belastbarkeit itte"
durchfahrenen Regionen einen hohen
SteUenwert bei der bevorstehenden
Optimierung der Linienführung, bei der
Etappierung des Bauvorhabens und bei
der Wahl der Baumethoden. Anlässüch
der Freigabe der einzelnen Bauabschnitte

wüd diesen Problemkreisen voUe
Beachtung geschenkt werden können.
Die Kosten des Projektes, inklusive
Anschluss der Ostschweiz, im Betrag von
15 Mia. Franken (Preisbasis 1991)
erscheinen im Lichte der Bauzeit von 12
bis 15 Jahren und in Relation zum
schweizerischen Gesamtbauvolumen
gut tragbar. Die schweizerische
Bauwirtschaft wkd auch kapazitätsmässig
durchaus in der Lage sein, die Aufgabe
zu bewältigen. Sie sprengt den vom
Kraftwerk- und Nationalstrassenbau
her gewohnten Rahmen keineswegs.
Das Projekt Alptransit verdient voUe
Unterstützung. Dies um so mehr, als
weit und breit kerne konsensfähige
Alternative sichtbar ist und bei einer
Ablehnung eine ökologisch vertretbare
Bewältigung des Transitverkehrs kaum
mehr durchzusetzen wäre.

Zur Abstimmung über das Bundesgesetz für ein
neues bäuerliches Bodenrecht
Das Bundesgesetz über ein neues bäu-
erüches Bodenrecht verstärkt in einigen
Punkten die SteUung der selbstbewirtschaftenden

Landwirte, was grundsätz-
üch nicht zu kritisieren ist. Vielmehr
handelt es sich dabei um eine Frage des
Masses, denn darüber, ob eine derartige

Ausweitung der Bestimmungen
notwendig sei, mag man in guten Treuen
zweierlei Meinung sein.

Fielen bis anhin Grundstücke in der
Landwktschaftszone unter das bäuerliche

Bodenrecht, so sind es nun neu aüe
Grundstücke, die nicht in einer Bauzone

Uegen. Hierin liegt eine in ihren
Konsequenzen schwer abschätzbare
Ausweitung der unter dieser Sonderregelung

stehenden Flächen. Der Erwerb
dieses weitaus grösseren Areals büebe
dem Selbstbewktschafter, dazu zu
einem ümitierten Preis, vorbehalten.
Der Preis würde staatlich festgelegt.

SchUessUch würde neu vom Erwerb als
Selbstbewktschafter ausgeschlossen,
«wer schon über mehr Landwirtschaftsland

verfügt, als für eine überdurch-
schnittüch gute Existenz einer bäuerü-
chen Famiüe notwendig ist», und auch
hier wäre der Staat die Instanz, die
bestimmt, was eine «überdurchschnittlich
gute Existenz» und was eine «bäuerliche

Famiüe» sei. Auch der Teüverkauf
eures landwütschaftUchen Betriebes
soü grundsätzlich untersagt werden,
was vom Grundsatz her wohl prüfens-
wert erscheint, im EinzelfaU aber
verhindern würde, dass ein nicht
rentierender Kiembetrieb unter Nachbarbetrieben

aufgeteüt werden kann.
Diese wenigen Bestimmungen zeigen,
dass das neue Gesetz Eingriffe in
bestehende Wirtschaftsstrukturen bringt, die
letztüch weitgreifende Konsequenzen
für die ganze Eigentumsordnung haben

können. Es ist daher absolut notwendig,
dass sich jeder Bürger und jede Bürgerin

- und SIA-Mitgüeder im besonderen

- mit der Materie auseinandersetzen,

sicü eine eigene Meinung büden
und dieser an der Urne auch Ausdruck
verleihen.

Fachgrupppen

FGA: Dienstleistungs-
täude in Zürichgebäi

Die Fachgruppe für Architektur, FGA,
veranstaltet am 23. Oktober 1992 eine
Exkursion. Es werden zwei
Dienstleistungsgebäude m Züricb besichtigt:

Apollo, Bürogebäude SBG und Restaurant

Ein Stahlbetonskelett mit eleganter
Fassade in Chromstahl, Glas und
Naturstein. Attraktive Arbeitsplätze. Gute
Synthese zwischen Architektur und
Kunst.

Galleria, Verwaltungszentrum SBV,
Ausstellungsräume, Restaurant, Post
und Parkhaus

Auch ein Stahlbetonskelett. Fassade in
Klinker und Naturstein. Grosse verglaste

HaUe als Begegnungsraum und
SchaltsteUe für die verschiedenen
Nutzungen. Eingeladener Wettbewerb für
verschiedene Kunstobjekte.

Programm
10.00 Uhr: Zürich HB, Besammlung im
Caf6 «Les Arcades» in der Haupthaüe,
Erdgeschoss. Kaffee und Gipfelt. 10.30
Uhr: Bahnhof Museumstrasse und
Erweiterung Shopvüle. Kurzer Rundgang.
11.12 Uhr: Abfahrt mit S4 nach Zürich-
Selnau. 11.15 Uhr: Neue Börse, HaUe
und Läden, Architekten Suter + Suter.
Kurzer Rundgang. 11.45 Uhr: Bürogebäude

SBG Apollo, Architekt Theo
Hotz. Kurzreferate und Besichtigung.
13.00 Uhr: Mittagessen im Restaurant
«Apollo». 14.30 Uhr: Abfahrt mit
Extra-Bus nach Opfikon. 14.45 Uhr:
GaUeria, Verwaltungszentrum SVB,
Architekten D. Gerber & X. Nauer,
Ausführungsplanung Gerber & Nauer
und Burckhardt Partner. Kurzreferate
und Besichtigung. 16.15 Uhr: Ap6ritif in
der HaUe der Galleria. 17.30 Uhr: Ende
der Veranstaltung. IndividueUe Rückfahrt

mit Bus zum Bahnhof Oerlikon.

Kosten

FGA-Mitglieder Fr. 75.-
Nichtmitgüeder Fr. 85.-

Auskunft und Anmeldung
Anmeldungen werden bis am 9. Oktober

1992 erbeten an das SIA-Generalsekretariat,

Postfach, 8039 Zürich, Tel.
01/283 15 15, Fax 01/201 63 35
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